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Iildei Teil.
Biehfeucherrpottzeiliche Anordnung
Nachdem die Maut , und « lanenfeuche

unter dem Rindviehbestande des Laadwiris Karl
Grandpierre  in Ufingen amtlich festgestellt
worden ist und der Verdacht vorliegt , daß die
Seuche bereit » auf weitere Viehbestände überge-
griffen hat , wird zu ihrer Bekämpfung auf Grund
der 88 18 ff de» Rtichsviehfeuchengefetzes vom 26.
Juni 1909 (R . G .-S .^ 5l9 ) mit Genehmigung
de« Herrn RrgierungSprästdentrn , nachoem das
Gehöft de« Landwirt « Grandpierre , u sowie wegen
Seuchenverdacht » da » ' Gehöft de» Btthhändler«
Leopold Stern  in Ufingen vorläustgZunter Sperre
gestellt worden ist, folgende « bestimmt:

Die Gemarkung Ufingen wird als Sperrbezirk
erklärt , jedoch mit der Einschränkung , daß da»
Klauenvieh nichtverseuchter Gehöfte de» Sperrbe¬
zirk« zur Albrit »leistung innerhalb de« Sperrbe¬
zirk» benutzt werden darf.

I . Für da « verseuchte Gehöft.
In denjenigen Orten de« Kreise » Ufingen , in

denen die Maul - und Klauenseuche amtlich fest-
gestellt worden ist, oder noch amtlich festgestellt
werden wird , bilden , solange keine andere An¬
ordnungen getroffen werden , die verseuchten Ge¬
höften , oder vie verseuchten Weiden den Sperr¬
bezirk, für den alsdann folgende Bestimmungen
gelten.

8 1 - 1 . Die verseuchten Gehöfte sind gegen
den Verkehr mit Tieren und mit solchen Gegen¬
ständen , die Träger de« Anstcckungsstoffe » fein
können , in folgender Weise abzusperren:

a ) Urber die Ställe oder sonstigen Standorte,
wo Klauenvieh steht , rst die Sperre zu verhängen
(88 82 Abs . 1,4 de« Gesetze ») . Befindet sich da»
Vieh auf der Weide , so ist die Aufstallung vor¬
zunehmen . In besonderen Au »nahmesällen kann
beim Vorliegen «ine » zwingenden wirtschaftlichen
Bedürfniffe » die Entfernung der abgesperrten Tiere
au » dem Stalle ( Standort ) zum Zwecke der so¬
fortigen Schlachtung gestattet werden . U .der die
Erteilung der Genehmigung entscheidet , wenn die
Schlachtung im Seuchenort erfolgen soll, der Land¬
rat , andernsall » ist die Genehmigung de» Regierung ».
Präsidenten einzuholen . Im übrigen finden auf
die Schlachtung die Vorschriften de« 8 160 V.
A . V . G .*) Anwendung . Jedoch wird von der
amt - tierärztlichen Leitung der Schlachtung (8 160
Abs . 1) Abstand genommen werden . Die Be¬
stimmungen de» 8 160 Absatz 3 di« 5 find auch
dann zu beachten , wenn von dem Besitzer Vieh
im Stalle ( Standorle ) geschlachtet worden ist
(Notschlachtung ) .

d ) Die Verwendung der auf dem Gehöfte be¬
findlichen Pferde und sonstigen Einhufer außerhalb
de» gesperrten Gehöft « ist , estattet , jedoch, insoweit
diese Tiere in gesperrten Ställen untcrgebracht find,
nur unter der Bedingung , daß ihre Hufe vor dem
Verlassen de« Gehöft » desinfiziert werden.

o) Geflügel ist so zu verwahren , daß e» da»
Gehöft nicht verlaffen kann . Für Tauben gilt
die» insoweit , al « die örtlichen Verhältnisse vie
Verwahrung ermöglichen.

d ) Fremde » Klauenvieh ist von dem Gehöfte
fernzuhalten.

o) Da « Weggehen von Milch au « dem Gehöft
ist verboten . Die Abgabe ist zulässig , wenn eine
vorherige Abkochung oder eine andere ausreichende
Erhitzung (8 28 Abs . 3 V . A . V . G .) stattge»
funden hat . Für die Abgabx von Milch an
Sammelmolk ereieu , in denen eine wirksame Erhitzung

*) V . A . V . G . : Viehseuchenpolizeiliche An'
ordnung de» Minister » für Landwirtschaft , zugleich
Au »sührmig »anweisung zum Viehseuchengesetze.

gewährleistet ist, können von dem Regierung «--
Präsidenten Aurnahmen zugeiaffen « erden.

f) Dir Entfernung de» Dünger « au « den ver¬
seuchten Ställen und die Abfuhr von Dünger und
Jauche von Klauenvieh au « dem verseuchten Gehöfte
dürfen nur nach den Vorschriften de» 8 18 Abs.
3,4 Anlage A zu B . A . B . G . für da « Desin-
fekiwi .rverfahren erfolgen.

g)  Futter- und Streuvorräte dürfen für die
Dauer der Seuche nur mit Eriaubni » de« Land¬
rat », und nur insoweit au » dem Gchöft aurgesührt
werden , als sie nachweislich nach dem Orte ihrer
Lagerung und der Art de» Transport » Träger de»
Ansteckungsftoff « nicht fein können.

h ) Gerätschaften , Fahrzeuge , Behältnisse und
sonstige Gegenstände müssen , soweit ste mit den
kranken oder verdächtigen Tieren oder deren Ab¬
gängen in Berührung gekommen find , desinfiziert
werden , bevor sie au » dem Gehöfte herausgedracht
werden . Milchtran - portgefäße find nach ihrer Ent¬
leerung zu desinfizieren ( 8 154 Abs. 1 o, 8 168
Abs . 1 « V . A . V . G ) .

i) Wolle darf nur in festen Säcken verpackt
au » dem Gehöft ausgeführt werden.

Ir) Von gefallenen seuchenkranken oder der
Seuche verdächtigen Tieren find die veränderten
Teile einschließlich der Unterfüße samt Haut bi«
zum Feffelgelenke , de« Schlunde », Magen » und
Darmkanals samt Inhalt , sowie de» Kopfe » und
der Zunge unschäoilch zu befestigen . Häute und
Hörner find nach 8 160 Absatz 4 V . A. V . G.
zu behandeln.

Erleichterungen von Viesen Vorschriften sind
nur au » zwingenden wirischaslUchen Gründen und
nur mit Genehmigung de» Minister » zulässig.

2 . Die Srallgänge der verseuchten Ställe de»
Gehöft «, die Plätze vor den Türen dieser Siälle
und vor den Eingängen de« Gehöfl », die Wege
an den Ställen und in den zugehörigen Hofräumen I
sowie die etwaigen Abläufe au « der Dungstätte
oder dem Jauchebehäller find täglich mindesten«
einmal mit dünner Kalkmilch zu üdergießen . Bei
Frostwetler kann an Stelle de« Uebergießen » mit
Kalkmilch Bestreuen , mit gepulvertem gelöschtem
Kalk erfolgen.

3 . Die gesperrten Ställe ( Standorle ) dürfen,
abgesehen von Notfällen , ohne ort - polizeiliche Ge¬
nehmigung nur von den im 8 154 Absatz 1 a
V . A . V . G . bezeichneten Personen betreten
werden . Personen , die in abgesperrten Ställen
verkehrt haben , dürfen erst nach vor,christ - mäßiger
De » insrkiion da » Seuchengehösl verlassen.

4 . Zur Wartung de» Klaueuoieh » in dem
Gehöfte dürse » Personen nicht verwendet werden,
die mit fremdem Ktauenvieh in Berührung kommen.

5 . Da » Abhalten von Veranstaliungen in dem
Seuchengehöste . die eine Ansammlung einer größeren
Zahl von Personen im Gefolge haben , ist vor
erfolgter Schlußde - infektton (8 175 V . A . V . G .)
verboten.

6 . Ich behalte mir vor , auch auf den , vor
den Seuchengehöften vorbeisührenden Straßen
Beschlünkungen de» Transport » und der Benutzung
von Tieren jeder Art ivzuordnen.

8 8 . An orn Hanpiestigäugen der Seuchen¬
gehöste und a » den Eingängen oer Ställe oder
an sonstigen Standorten , wo sich seuchenkranke»
oder seuchenverdächitge » Klauenvieh befindet , find
Tafeln mit der deutlichen und haltbaren Aufschrift
„Maul - und Klauenseuche " leicht sichtbar aazu-
dringen . In dringlichen Fällen kann die Benutz¬
ung der Tiere zum Zuge , sowie der Weivegang
durch die OrlSpoiizeidehörden gestattet werden.

8 6 . Für die Sperrbezirke gelten folgende
Beschränkungen:

a ) Sämtliche Hunde find festzulegen . Der
- Festlegung ist da » Führen an der Leine und bei

Ziehhunden die feste Anschirrung gleich zu achten.
Die Verwendung von Hirtenhunden zur Begleitung
von Herden und von Jagdhunden bei der Jagd
ohne Leine wird jedoch gestattet.

b ) Schlächtern , Vtehkastrierern sowie Händlern
und anderen Personen , die gewerbsmäßig in Ställen
verkehren , ferner Personen , die ein Gewerbe im
Umherziehen au »üben , ist da » Betreten aller Ställe
und sonstiger Standorte von Klauenvieh im Sperr¬
bezirke, dergleichen der Eintritt in die Seuchenge-
Höfte verboten . In besonders dringlichen Fällen
kann die Orl «polizeibehörde Aurnahmen zulaffen.

o) Dünger und Jauche von Klauenvieh , ferner
Gerätschaften und Gegenstände aller Art , die mit
solchem Vieh in Berührung gekommen find, dürfen
au » dem Sperrbezirke nur mit ortspolizeilicher
Erlaubnis unter den polizeilich anzuordnenden Vor¬
sichtsmaßregeln ausgeführt werden.

d ) Die Einfuhr von Klauenvieh in den Sperr-
bezirk sowie da » Durchtreiben von solchem Vieh
durch den Bezirk ist verboten . Dem Durchlreiben
von Klauenvieh ist da » Durchfahren mit Wieder-
käuergespannen gleichzustellen . Die Einfuhr von
Klaueuoieh zur sofortigen Schlachtung kann von
dem Landrat unter der Bedingung gestattet werden,
daß die Einfuhr zu Wagen erfolgt . Die Einfuhr
von Kiauenvieh zu Nutz - oder Zuchizwecken ist nur
im Falle ein .» besonders dringenden wirtschaftlichen
Bedürfniffe » mit Genehmigung de» Reg .-Prästdent.
zulässig . Im Seuchengehöft « darf die Einfuhr
von Klauenvieh auch au »nahm «weise nicht stattfinden.

«) Die V -r - und Entladung von Klauenvieh
auf den Etsenba,n - und Schiff »stationen im Sperr¬
bezirk ist verboten . Ausnahmen hiervon können
von den Reg . ' Pcäf . zugelaffen werden . Die Vor¬
stände der vom Verbote betroffenen Stationen find
von den Ortrpolizeibehörden zu benachrichtigen.

II . Allgemeine «.

8 4 . 1. In den Seucheorten wird verboten:
a ) die Abhaltung von Klauenviehmärklen , mit

Ausnahme der Schiachlviehmärkte in Schlachtvieh-
Höfen, sowie der Auftrieb von Kiauenvieh auf Jahr-
und Wochenmärktr . Diese « Verbot hat fich auch
auf marktühultche Veranstaltungen zu erstrecken;

b ) der Handel mit Klauenvieh , erforderlichen»
fall « auch derjenige mit Geflügel , der ohne vor¬
gängige Bestellung entweder außerhalb de» Gemeinde¬
bezirk « der gewerblichen Niederlassung de« Händler»
oder ohne Begründung einer solchen stattfindet.
Al » Handel im Sinne dieser Vorschrift gilt auch
da » Aufsuchen von Bestellungen durch Händler
ohne Mtlführen von Tieren und da » Aufkäufen
von Tieren durch Ländler;

v) die Veranstaltung von Versteigerungen von
Klauenvieh . Da » Verbot findet keine Anwendung
auf Btehoersteigerungrn aus dem eigenen , nicht ge¬
sperrten Gehöfte de» Besitzer », wenn nur Tiere
zum Verkaufe kommen , die sich mindesten » 3
Monate im Besitze de» Versteigerer » befinden;

d ) die Abhaltung von öffentlichen Tierschauen
mtt Klauenvieh;

«) da » Weggeben von nicht aurreichend erhitzter
Milch ( 8 28 Aos . 3 B . » . V . G ) au , Sammrl-
molkereien an landwirtschaftliche Betriebe , in denen
Kiauenvieh gehalten wird , sowie die Verwertung
solcher Milch in den eigenen Viehbeständen der
Molkerei , ferner die Entfernung der zur Anliefe¬
rung der Milch und zur Ablieferung der Milch-
rückstäude benutzten Gefäße au » der Molkerei , bevor
ste desinfiziert finv ( oergl . 8 11 Abs. 1 Nr . 9,
10  der Anweisung für da« Desinsektion-verfahren
Anlage A za V . A V . G .) .

2 . Ausnahmen von den Verboten de» Abf . 1
können in besonderen dringenden Fällen zugelaffen
werden . Elwaigs -Anlräge sind an mich zu richten.
Ich behalte mir vor , die Au »dkhnung der oben
bezeichneten Verbote noch auf weitere Teil « de»



Kreise» auszudehnen, sobald die» noiwndig er.
scheinen sollte. Sine derartige Ausdehnung wird
dann im Kreisblatt veröffentlicht werden.

III. Desinfektion.
§ 5. l.  Die Ställe oder sonstigen Standorte

der kranken oder verdächtigen Tiere find zu des¬
infizieren, die Ausrüstung»-, Gebrauchs- sowie
sonstigen Gegenstände, von denen anzunehmen ist,
daß sie den Ansteckungsstoff enthalten(8 19 Abs.
4 bi- 8 der Anweisung für da» Desinsekiion»-
verfahren), find zu desinfizieren oder unschädlich zu
beseitigen. Ferner ist eine Desinfektion der durch-
geseuchten und sonstigen Tiere, die im Seuchenstall
untergebracht waren, vorzunehmen. Der beamtete
Tierarzt hat die Desinfektion abzunehmen.

3. Auch die Personen, die mit den kranken
oder verdächtigen Tieren in Berührung gekommen
find, haben stch zu desinfizieren.

3. Von der Desinfektion kann abgesehen werden
a) wenne» sich nur um der Ansteckung ver¬

dächtige» Klauenvieh in seuchensreien Gehöften
handelt;

d) für Ställe in Seuchengehösten, in denen
nur der Ansteckung verdächtige» Klauenvich ge¬
standen hat, sofern diese» nach Ablauf der im 8
176 unter d B. A. V. G. angegebenen Frist
seuchenfrei befunden worden ist.

IV. Aushebung der Schutzmaßregeln.
8 6. 1. Die vorstehend angeordnetrn Schutz-

Maßregeln dürfen nicht eher aufgehoben werden,
al» bi» da« Erlöschen der Seuche durch da» Kreis-
blatt bekannt gemacht worden ist. Die Seuche gilt
al» erloschen, wenn: _

a) sämtliche» Klauenvieh de» «seuchengehöste»
gefallen, getötet oder entfernt worden ist. oder

d) binnen 3 Wochen nach Beseitigung der
kranken oder seuchenverdächtigenTiere oder nach
amt»tierärztlicher Feststellung der Abheilung der
Krankheit eine Reuerkankung nicht vo gekommen und

o) in beiden Fällen die Desinfekiion vorschrifts¬
mäßig au»geführt und.durch den beamteten Tier¬
arzt abgenommen ist.

V. Schlußbestimmung.
8 7. Diese Verordnung tritt sofort mit dem

Lage ihrer Veröffentlichung im Kceisdlatt für den
Krei« Ufingen in Kraft.

VI. Strafbestimmungen.
8 8. Zuwiderhandlungengegen dir vorstehenden

Bestimmungen unterliegen den Strafoorschristen
der 88 74 bi» 77 einschließlich de« Reichrvieh«
seuchengesetze» vom 3«. Juni 1909 (R. G.-Bl.
S . 519 ff.).

Ufingen, den7. Mai 1930.
Der Landrat. v. Bezold.

Ufingen, den 10. Mai 1930.
Wegen der in Ufingen ausgebrochenen Maul¬

und Klauenseuche erfolgt die Pferdemufterung
am Mittwoch, den 13. d.  Mt»., nicht in Usingen.
Der Plan wird wie folgt geändert:

Vorführung der Pferde vormittag» 8*/, Uhr
in Ust« ge« (Marktplatz) für die Pferde au»Hingen;

vormittag» 10 Uhr in « schbach (Platz vor
der Kirche) für die Pferde au» Eschbach. Muhet-
dach, Cran»berg, Pfaffenwiesbach, Wernborn und
Withelmrdorf; ^ . ,

vormittag» 11*/» Uhr in Anspach (an
Bahnhof) für die Pferde au» Anspach, Wchrherm,
Obernhain, Hausen, Merzhausen, Rod am Berg
und Westerfeld. ^

Der Landrat, v. Bezold.

Ufingen» den 10. Mai 1930.
Mit Rücksicht aus die in Ufingen auSgebrochene

Maul- und Klauenseuche wird die Schlachtvieh»
Sammelstelle dir auf weiiere» von Ufingen
nach« »spach verlegt.

Sammelzeit Mittwoch» vormittag» 11V» Uhr
am Bahnhof.

Der La ndrat, v. Bezold.

Bekanntmachung
Verkauf von Reichsware an Unbemittelte.

Firma Sm. Hirsch Ufingen 10 Stück
Herren-Anzüge per Stück 345.50 Mk.

FirmaS . Fuld, Ufingen 38.40 Mir.
Herrenstoff per Mtr. 48, Mk.

Firma Geschwister Marx. Schmitten
50 Mtr. Plkee per Mir. 10,30 Mk.

Firma Peter Adam, » nspach
31,4 Mir. Pckre per Mtr. 10.30 Mk.

Ufingen, den 10» Mat 1930.
Der Landrat. v. Bezold.

Bekanntmachungbete. Reichstagswahl.
Auf« rund de» Reichswahlgesetze» vom 37. April

1920 fordere ich zur Einreichung von Kreiswahl¬
vorschlägen auf. « . .

Diese find bi» spätesten» 16. Mar der nur
einzureichen. Sie müffen von mindesten» 50
Wähle,n de« Wahlkreise» unterzeichnet sein. Di«
Bewerber find mit Zu- und Vornamen aufzuführen
und ihr Stand oder Beruf sowie ihr Wohnort
und ihre Wohnung ist so deutlich anzugeben, daß
über ihre Persönlichkeit kein Zweifel besteht. Sie
sind in erkennbarer Reihenfolge aufzustellen.

Jeder Wahlvorschlag soll mit einem auf dir
Parteistellung der Bewerber hinweisenden oder einem
sonstigen Kennwort versehen sein.

Der Wahivorschlag muß einen Vertrauensmann
und einen Stellvertreter bezeichnen.

Innerhalb de« Wahlkrei»verbande» Hessen können
Kreiswahlvorschläge verbunden werden. Die Ver¬
bindung ist nur dann wirksam, wenn diese Krei«-
wahloorschläge derselben Reichswahlliste angeschloffen
find. , .

Verbindungsanträgesind bei dem von der
hessischen Regierung in Darmstadt bestellten Ver-
band,wahlleiter bi» spätesten» 33. Mai zu erklären.

E» können ferner Kreirwahlvorfchläge an Reich»-
wahlvorschlägr angeschloffrn werden.

Für die Kreirwahlvorschläge kann erklärt werden,
daß ihre Reststimmen einem Reichrwahlvorschlag
zuzurechven sind.

Solche Erklärungen find bei mir bi» spatesten»
37. Mai eiuzureichen.

Meine Geschäftsräume befinden fich im Re-
gierungsgebäude zu Caffel, Schloßplatz6, Fern¬
sprecher Nr. 1343, Nebenstelle 31.

Caffel, den6. Mai 1930.
Der Kreirwahlleiter

de» Wahlkreise» Heffen-Naffau. von Lentze.

Wt» «Wtt  Stil.
m St«t, «reis mH Umiebmg.

* Uftttge«, 6. Mai. Bei der letzten Post-
gebühren-Srhöbung find vom 6. Mai ab auch
folgende Nebengebühren erhöht worden: 1) Die
G-bühr süc Einschreibsendungen auf 50 Pfg.,
3) die Gebühr für einen PostauftraqSbrief auf 1,50
Mk., 3) die Vorzeigegebühr für Nachnahmen auf
Bciefsendungen auf 50 Pfg., auf Paketen auf
1 Mk. 4) die Eildestellgebühr für Briefsendungen
im Orte auf 1 Mk., nach dem Lande auf 3 Mk.,
für Pakete im Orte aus 1,50 Mk.. nach dem Lande
aus 3 Mk., 5) die Rückschreibgebühr aus 50 Pfg.»
6) die Nebengebühr für die von den Landbestellern
eingesammelten Einschreib- und Wertbriefe, Post¬
anweisungen und Zahlkarten aus 30 Pfg., für
Pakete bi» 3V*kg auf 50 Pfg. und für schwerere
Pakete aus 1 Mk.. 7) die Emlieferungsgebühr für
die außerhalb der Schalterdienststunden angenom¬
menen Einschreibsendungenund Pakete auf 1 Mk,
8) dir Fachgebähc, jetzt Postausgabegebühr genannt,
aus 3 Mk. vierteljährlich. 9) die Zeitungrüber-
weisungsgebühr aus 3 Mk., 10) die Gebühr für
eine UnbestellbarkeitSmeldung auf 1 Mk.. 11) dre
Laufzettelgebühr auf 1 Mk., 13) die Gebühr für
den Umtausch von Postkarten usw. aus 5 Pfg.
für da» Stück. Neu eingeführt sind: I) die
Zuschlaggebühr für eine posilagernde Sendung von
10 Pfg., 3) die Paketlagergebühr für jede» Paket,
da, ohne Verschulden der Post lagert, von täglich
30 Pfg. Za 1). Also auf jeder postlagernden
Sendung ist neben der Freigebühr ein Zuschlag
von 10 Pfg- in Freimark-n zu verrechnen. Zu 3)
zu den Paketen, die ohne Verschulden der. Post
lagern, gehören hauprsächlich alle postlagernden
Pakete, alle unbestellbar zu meldenden Pakete und
alle Nachnahme Pakete, für die Frist verlangt wird.

(l) Rod am » erg. lO. Mat. AmHimml-
sahrtrftst findet hier um v,4 Uhr Evangelisations-
Gotte,dienst statt. Dir P edigt hat Herr Pfarrer
Steinau»  Frankfurta. M.-Seckbach übernommen.

Vermi schte Kach richte«.

— Die ersten Stellen der Kandidatenliste für
die Deutschnationale Volkspartei im Wahlbezirk
Heffen-Naffa» find besetz, mit:  1 . Staat,minister
a D Karl Helffrich. 3. Landwirt Llnd, Bürger¬
meister in Niederissigheim. 3. Arbittersekrelär
Hartwig. 4. Landwirt Christian, Unterliederbach.
9 Lehrer Hein», Kaffel. 6. Gelbermeister Seelig,
Her»feld, 7. Fräulein Rudloff, Wie»badeu.

Die neuen Postgebühren.
Mit Wirkung vom 6. Mai d». I ». ' raten

in Deutschland für den inneren Postoerkehrf^K-tdr
verteuerte Gebührensätze ein. E» kosten:

Briefe bi« zu 30 Gramm40  Pf. und von
über 30 bi» 350 Gramm— 60 Pfg. Dabei
bleibt e» sich gleich, ob e« fich um einen Ort,,
oder Fernbrief handelt

Postkarten  30 Pfg., auch in dieser Post¬
sendung werden für den Ort»- oder Fernverkehr
keine Unterschiede gemacht.

Drucksachen  bi» zu 50 Gramm— 10 Pf.,
über 60 bi» 100 Gramm--- 30 Pfg., über 100
bi« 350 Gr. - --- 40 Pfg., über 350 bi» 500 Gr.
--- 60 Pfg. und über 500 Gr. bi» 1 Kilogramm
--- 80 Pfg.

Geschäftspapiere  bi « zu 350 Gramm
— 40 Pfg., über 350 dl» 500 Gr. — 60 Pfg.
und über 500 Gr bi» 1 Kilogramm— 80 Pfg.

Warenproben  bi » 350 Gr. =* 40 Pfg.,
über 350 bi» 500 Gr. --- 60 Pfg.

Mi schs endung (zusammengepackt au» Druck¬
sachen. Geschästspapieren und Warenproben) bi,
350 Gr. - -- 40 Pfg,  über 350 bi« 500 Gr. ----- 60
Pfg. und über 500 Gr. bi» 1 Kilog. — 80 Pfg.

Päckchen bi» 1 Kilogramm--- 1 Mark.
Paketgebühr  bi » 5 Kilogramm in der

Nahzone: 1.35 Mk., in der Fernzonr3 Mk., über
5 bi» 10 Kilo in der Rahzone3.50 Mk., in der
Fernzonr4 Mk.. über 10 bi» 16 «Uo in bet
Nahzone5 Mk., in der Fernzone8 Mk.. über
15 bi» 30 Kilo in der Rahzone8 Mk., in der
Fernzone 13 Mk. — Für dringende Pakete drei¬
fach« Gebühr. Bi» 75 Kilometer ist Nahzone.

Wertsendungen (außer der Gebühr für
eine gleichartige gewöhnliche Postsendung) s) die
Einschreibegebühr von 30 Pfg, b) die Berstcherung»-
gebühr. Letztere beträgt bei Wertbriefen bi» zu
1000 Mk. Wertangabe oder einen Teil von 1000
Mk. ---- 1 Mk.; bei Wertpaketen bi» 500 Mk. --- 1
Mt!, über 500 bi» 1000 Mk. ----- 3 Mk., über
1000 M. für jede weitere 1000 Mk. (oder Teile
davon) — 3 Mk.

Postanweisungen  bi » zu 50 Mark Ein¬
zahlung----- 50 Pfg., über 59 bi« 350 Mk. — 1
Mk.. über 250 bi» 500 Mk. — 1 50 Mk., über
500 bi» 1000 Mk. - * 3 Mk.

Die Erhöhung der Au »land »postgeb»hren
ist jetzt auch festgesetzt worden. Sie treten eben-
fall« am 6. Mai in Kraft. Der Au«land»brt«f
kostet bi» zu 30 Gr. 80 Pfg., für je weitere 30
Gr. 60 Pfg. Postkarten kosten 40 Pfg., Druck¬
sachen Geschästspapiere. Warenproben und Misch¬
sendungen je 50 Gr. 30 Pfg., die Geschäsl»papiere
mindesten» 80 Pfg., Warenproben mindesten» 40
Pfg., ebenso die Mischsendungen.

Die Erhaltung der
Obstertrüge steht auf dem Spiel.

In Deutschland gibt e» etwa3 600000 Bienen¬
völker, von denen jede» Volk 30000 Insassen hat.
Diese haben einen Kapitalwert von 520 Mill. Mk.
Die Erträge au» Honig u.id Wach« machen sür
alle Völker jährlich 130 di» 130 Mill. Mk. au».

Der jährliche Nutzen der Bienenvölker ist aber
5 mal höher al» der erwähnte Wert. Jede«
Bienenvolk entsendet täglich im Mai und Juni
mindesten» 10 000 Arbeiterinnen, welche Honig und
Blütenstaub sammeln. Da jede Biene an schönen
Tagen bei ach.stündiger Arbeitszeit für jeden Aus¬
flug 10 Minuten gebraucht und in 1 Minute
mindesten» 10 Blüten besuch!, so ergeben fich
416000000000  000 (416000 Mtlliard) Blüten«
besuche. Wird von 1000 Blüten nur eine be¬
fruchtet. so ergibt da»an einem Tage 416 000 000000
(416 Milliard) befruchteter Blüten. Der Nutzen
durch die Befruchtung von Obst, Beeren und Samen
beläuft sich, im Werte umgerechnet, an Milliarden.

Die Bienenvölker verkommen laffen, heißt auch
die gesamte Obst-, Beeren und Samenernte ver¬
nichten. Ein Zugrundegehen der Bienenvölker ist
aber bei der Zuckerzuweisung für 1930 außer
Frage. Damit ist die nächstjährige Ernte also
in Frage gestellt. Gelingte» Obstbauoereinenund
landwirtschaftlichenOrganisationen mit den Imker-
vereinen nicht, den Mangel zu heben, so kann rm
Winter mit dem Mholzen der Obstbäume zu Brenn-
zwecken ruhig begonnen werden. Da» Numerieren,
wie im Rödelhermer Stadtwald, an den blühenden
Lieblingen nehmt jetzt schon vorl Bitter ernst ist
die Sachei Kt



»

. Vorschuß-Verein zu Grävemviesbach.
(Eingetragene.Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht).

öilanz am ZI. Dezember 1919
Hktiva Passiva

. r/ft -s,
Kasse 22,042 91 Geschäftsgnthaden der Mitglieder
Postscheck-Konto 184 13 a) verbleibender Mit-
Diskontwechsel 120 glieder Mk. 88,948.28
Wertpapiere b) ausscheidender Mit-

a) Anleihen des Reichs Mk.528,414.90 glieder „ 2,771.50 91,719 78
d) sonstige bei der Reichs Reservefonds 24,868 51

bank beleihbare Wert- Spezialreservefonds 15,000—

vaviere „ 24,133.— 552,547 90 Spareinlagen mit jährlicher Kündigung 1,310,665 25
Guthaben bei Anlehen gegen Schuldschein mit jährlicher

a) Banken Mk. 790,754.50 Kündigung 419,201 39
b) Genossenschaften „ 6,308.27 797,062 77 Konto-Korrent-Konto: Schulden 96,354 22

Konto-Korrentforderungen: gedeckt 70,874 72 Noch zu zahlende Zinsen 14,619 16

Festbefristete Hypothekenforderunge» und
Restkaufgelder 307,385 67

Dividendenkonto
Unkosten und Verwaltungskonto, neuer

7,441 13

Vorschüsse gegen Bürgschaft und andere Vortrag 1,090 59
Sicherheiten: auf Schuldscheine 208,623 88

Ztnsen-Konto
a) rückständige und noch

nicht fällige Zinsen
aus dem abgelau-
fenen Geschäftsjahr Mk. 15,869.99

d) au» früheren Iah-
ren „ 3,991.44

c) von Wertpapieren „ 1,852 50 22,094 18
Gerichtrkostenkonto 23 87

1,980,960 03 1,980,960 03

Die Mitgliederzahl betrug am l . Januar 1919: 546 Mitglieder; im Laufe des Jahres traten ein: 5,
au-g«schieden sind: durch Tod 17, freiwillig 4. Es bleiben somit am 1. Januar 1920: 530 Mitglieder.

0räv «nwiesbacb, den 8. Mai 1920.

Vorschuß-Verein ju Gravemsoiesbsck, 6 . 6 . m. u. H.
Müller. L. Triller . MlK. IZeinrieK Kcbäker.
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Photographie!
Die Platten von den Aufnahmen

au» den Jahren 1885—1905 werden
jetzt vernichtet. Nachbestellungen auf
diese Ausnahmen können nur noch bi»
zum 1. Juni angenommen werden.
Vergrößerungen werden gut und' preis-
würdig aurgeführt. Da» Atelier ist
an Wochentag.» von9—6, Sonntag»
von 10—4 Uhr geöffnet Aufnahmen
nach außerhalb nach vorheriger Ver¬
einbarung. 3)

Aug . Weininger,
Photograph.

/Wir empfehlen:
Herren-Anzngstolfe
Damen-Kleiderstoffe
Kleider-n.Schürzen-
Banmwollzeuge
Handtücher , sehr preiswert

G.Scbrimpi&Köppler

K-HkkMirÄSw,
@©swmdlfe@Jt8 ®̂ ©p,8®t8»

Spezialität; Anfertigung nach Mass.
Carl Ott, ßad Hombnrgv. d. H.,

tjüjleenttrana 68— Fameprechir Nr. ♦.
4,1 Lege-Enten, sowie

3 junge Gänse
zu verkaufe». *b)
Heinrich Jäger, Grävenwiesbach.

Dürkopp-Nähmaichinen
eingetroffen.

Em. Hirsch
S) Usingen.

Zur Verhütung der
Maul- und Klauenseuche

empfehle 3)
Lysol,

Creolin,
Chlorkalk.

Th. Reusch, Usingen.
Stollwerckl

Kakao,
Schokolade,

3) Schokoladepulver
itnrtroff.. . Carl Heller-

Nachdem wir in die Lage versetzt
worden  sind, unseren

Sr  Ringofen 58
in Betrieb tu setzen, bitten wir, um
einen Ueberblick über den diesjährigen
Bedarf zu. bekommen, alle, welche
Steine von un» zu beziehen gedenken,
da» von ihnen benötige Quantum un»
schriftlich unter Beifügung der Dring-
lichkeitrbescheinigungalsbald, spätesten«
bi« zum 15. d. Mt»., in Auftrag
geben zu wollen.

Ufiuger Ringofen-Ziegelei.
1) Hildmarm.
Anmeldung Ufingen Kreuzgasse 9.

Graue
Mahnen u. Körbe

Leiterwagen
Bohnenkaffee
Bohnenkaffee-Mischung UB.

Kaffee-Ersatz
Cichorie

Kakao und Tee
Schokolade

Haferflocken
Reis

1% Bohnen
Erbsen

Heringe_
HS hnerfn tter

Wagenfett
Schuhcreme
_Lederfett

Llnoleumwach©
2) empfiehlt
Peter Bermbach.

Braver Junge
btt da»Schuhmacherhandwerk erlernen
will, kann sofort bei mir eintrrtcn.

Adolf Roth, Schuhmacher,
2) Gemünden.

Schlag Ferkel
zu verkaufen. *b)

Heinrich«kühl, Laubach.

Gute Milch - nnd Fahrkih
mit Kalb sofort zu verkaufen.

Karl» uhlmann. Anspach.
*) d Bahnhosstraße.'

Keklmntmachnilß
der Stadt Ufingen.

Holzabgabe.
Unsere Bekanntmachung in letzter

Nummer de» Kreirblaite» ändern wir
dahin ab, daß wir die Frist der Ab-
h iung der Holzabfuhrscheine gegen
Einzahlung oder Sicherstellung de»
Kaufbetrags bi« zum 1. Jnni d.
IS . verlängern unter der Voran»«
fetzung, daß alle, die nach Ablauf
dieser Woche zahlen, im Laufe der
Woche auf hiestgem Rathause eine
Anerkennung darüber unterzeichnen, daß
sie da» Holz käuflich und auf ihre
Gefahr übernommen haben.

Usingen, den 10. Mai 1938.
Der Magistrat: Weid  er.

Nachdem innerhalb de»Stadtbezirk«
der Au»bruch der Maul- und Klauen»
seuche amtlich sestgrstellt worden ist,
ist seiten« de» Herrn Landrat» hier
über die Gemarkung Ufingen die Sperre
verhängt worden. Da» Ein« und
Durchtreiben von Klauenvieh ist somit
verboten; ebenso finden bi»auf weitere»
Vtrhmärkle nicht statt.

Ufingen, den 10. Mai 1930.
Die Polizei-Verwaltung.

KnnerMmi, Kftttgrn.
Mittwoch,  de « 12. Mai,

abend» 8»/, Uhr, im Gasthau» „zur
Sonne" « auernversammlung.

Tagesordnung:
1. Bericht über die letzte vezirk».Ber.

sammlung.
8 Vortrag de» Herrn Dr. Roeming.
3. Verschiedenr».

Um vollzählige« Erscheinen wird
gebeten. De» Borstand.

Ordentl. Mithlhky
11 IMF ««sucht. *WQ
3) Frau JtOVl H-mrich, Ufingen.



Usinger Zentrumswähler!
Nur poch« entgr Wochen nr-d der erst: Reichrtag ist nach der neuro

Verfassung zu wühlen. Das Schicksal ist jetz! in Euere Hände ftflep.t, Ihr
habt über Euer zukünftiges Wohl und Wehe zu entscheiden. Aufklärung tut
not. Darum kommt olle ohne Ausnahme zu der am

Freitag , den 14. Mai I. Js .,
abends 8 Uhr im Saale „zur goldene« Sonne" stausindenden

Versammlung des _
Zentrum-Wahlvereins Usingen

Es ist und gelungen3 Redner zu gewinnen, welch? über „Wesen und
Wollen der Zentrumspartet" Aufklärung geben.

Freunds de« Zentrums können an den Vo-trägen teil nehmen.
Der Vorstand des Zentrum-Wahlvereins.

HiraorisiischerVerelii lügen
Zu dem am Himmelfahrttag , nachmittags

3 Uhr, im Gasthaus „zur schönen Aussicht“
stattfindenden

Gartenfest mit Konzert
und anschliessendem Tanz

ladet freundlichst ein Der Vorstand.
Für gute Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Gebrüder Weber, Usingen,
Friseurgeschäft und Haarflechterei . Marktplatz 5.

Wir empfehlen:
Hauben- und Stirnnetze, Uaarbinder(beste Qual.),
la Toilettenseife, feinste Rasierseife in Stangen,

. Anfertigung der feinsten Haararbeiten.
Man beachte , bitte , unsere Ausstellung Untergasse 3.
Anfertigungu,Verkaufsstelle nur Marktplatz S. —Billige Preise.

Hlch-VerKanf
der Gemeinde Milbelmsdorf.

Freitag,  Sen 14. Mai l. Js .. mittagsI Uhr, kommt tm
Distrikt„Sauwald" folgende» Holz zur Versteigerung:

« Eichen-Stämme mit 2,25 F« .
36 Fichten-Stangen Ir Klaffe

300 Fichten-Stangen 3r und 3r Klaffe
10 Raummeter Fichten Knüppel
18 „ Fichten-Stockholz

Wilhelmsdorf. den 10 Mai 1920.
*) Der Bürgermeister: Maurer.

Bremihlch-Verksus.
M » n t a g , de« 17. Mai l. Js ., vormittag»9Uhr ansangrub,

kommt im GrLvenWiesbacher Gemeü'dewald folgendes Holz zum Verkauf:
Distrikte„Eifernhand" und „Einzlingshardt" :

30000 Siück Buchen-Wellen
bOOO Stück Eichrn-WrÜen

Distrikt „Wolsrkam" :
SO Raummeter Eichen-Scheit und Knüppel

1130 Stück Elchen Wellen
„Totalität" aus verschiedenen Dlstrtkien:

zirka 70 Raummeter Buchen Scheit und Knüppil
7 l „ Nadelholz Scheit und Knüppel

530 Siück Nudelholz Wellen.
Anfang um 9 Uhr ;m Distrckt„Eisernhand".

Grüvenwiesbach, den9. Mai 1930.
3) D:r Bürgermeister: Veit «.
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Heuer nußb. pol . dreit . Spiegelschrank , Salon-
Einrichtung in Mahagoni , verschiedene Einzel¬
möbel , Portieren , Helle , alles sehr gut erhalten,
preiswert fu verkaufen , näh . im Kreisbl .-Verl.

!
•

I
!

k« mm» i>iI»N in Isinp.
Dir ReichittagrwaHltn stehen vor der Tür. Sie werden entscheidend

sein, ob unser« Landwirtschaft rettungslos dem Untergang verfallkn soll, oder
ob ste sich wieder ewporrichten kann Bitterernst ist kür die Landwirte die
Zelt. Ja rtchtiaer Erkenntnis des bedeutangsoollen Wahlkampfes fleht der
„Bund der Landwirte nicht Gewehr bei Fuß, fond-rn ruft die
Landwirte auf zum Kampfe gegen die Feinde unseresB.-rufrstand?s,

Darum bitten mir unsere Mttgtteder und Freunde der Landwirtschaft
in Maff-n zu erscheinen in der

Haueruvrrsammlung i« Ujmge»
am Freitag,  den 14. Mai in Nstngen , nachmittag» »/,3 Uhr
im Saale des Gasthauses„zur Sonne".

Die Tagesordnung lautet: Eröffnung durch den Bezirksvo,fitzenden
Herrn Heinrich Wilhelm WirthMchbach, Bortrag de« Geschäftsführer» de»
Bundes der Landwirte, Herrn Schule .Kassel, über „Diebevorstehenden
Reichstaaswabien und die Zondwirtschafi", Ansprachen von Vertretern der
bürgerlichen Parteien, Aussprache.

BauernI Gestaltet die Versammlung zu einer machtvollen Kundgebung
für ein freies BauerntumI I)

Bund der Landwirte
für Hefserr-Nassan nnd Waldeck.

Samstag , den 13. Mai 1920,
mittags 1 Uhr, läßt der Unterzeichnete in seiner Behausung wegen Ausgabe
de« Geschäft« öffentlich, meistbietend versteigern:

1 zweirädrigen Karren , 1 Schiebkarre » , 290 Klammern,
mehrere verstellbare eiserne BSge « . 1 Sanddurchwnrf.
3 eiserne Rolle » , 12 Doppelhohle « , 2 Seile , 1 « au.
Hütte und noch vieles andere.

Sämtliche Geg»ständeb finden sich noch in sehr gutem Zustande.
1) Emil, Haag Är, Anspach.

Eber,
nachmittas 1 Uhr.

noch zur Zucht tauglich , wegen
Inzucht zu verkaufen . Berkaufs-
termin Freitag,  den 14 « Mai,

Gemeinde Keicbenbacb.
*)

Lohrinde-Verkauf.
Freitag, de« 14. Mai 1. Js ., nachmittag» 1 Uhr, werden

auf dem hiesigen Rathause
-ifr  ca . 200 Zentner Lobrinde

meistbietend versteigert.
Rod am Berg, den9. Mai 1930.

3) Der Bürgermeister: Hsfer.

WAWWAW m
Damen- und Kinder-Hüte

in grosser Auswahl, billige Preise.
Blousen in allen Ausführungen, sowie
aparte weisse Kleider sehr preiswert.
Prima Strickwolle frisch eingetroffen.

Josef Hatzmann , Usingen.
Telephon 62.

Deutsche Kernseile und
Toilettenseife

empfiehlt (3) Carl Haller.

Mkrm
liefert zu den billigsten Tages¬

preisen
Friedrich Fleech,
Weilmunster (Oberlahnkrels).

Aufarbeiten alter Kreuze billigst.

empfiehlt
Siegm . Lilienftein.

Ast neuer Herd
preiswert zu verkaufen, ebenso ILer
Trüger (2,15m lang).
1) Ph . Wirth , Arnolvsbai n.

Gebrauchte

Häckselmaschine
zu verkaufen. *b)

M. Simon,«
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